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Referat 2 (Rat und Verwaltung) 
 
Wahlbekanntmachung 
 
1. Am Sonntag, dem 23. Februar 2025, findet die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt. 

 
Die Wahlzeit dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 
2. Das Stadtgebiet der Stadt Gelsenkirchen bildet den Bundestagswahlkreis 122 Gelsenkirchen. 
 

Er ist in 156 allgemeine Wahlbezirke und 53 Briefwahlbezirke eingeteilt. 
 

Ein Stadtplan und ein Verzeichnis, aus dem in textlicher Form die Abgrenzungen der Wahlbezirke ersichtlich sind, liegen bis zum  
21. Februar 2025 während der allgemeinen Dienstzeit in den Wahlscheinstellen Horster Straße 6 und Ebertstraße 11 (in den ehemaligen 
Räumlichkeiten des Bistro Sachs), zur Einsicht aus. Eine entsprechende Veröffentlichung findet sich auch auf der Internetseite der Stadt 
Gelsenkirchen. 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 13. Januar bis zum 2. Februar 2025 übersandt worden sind, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten wählen können. 

 
3. Die Briefwahlvorstände treten zur Prüfung der eingegangenen Wahlbriefe am 23. Februar 2025, um 14.00 Uhr, im Berufskolleg am Gold-

berg, Goldbergstr. 58 - 60, zusammen. Nach Beendigung der Wahlzeit um 18.00 Uhr erfolgt die Ermittlung und Feststellung der Ergeb-
nisse der Briefwahl. 

 
4. Bei der Wahl am 23. Februar 2025 werden ausgewählte Wahlbezirke und Briefwahlbezirke in eine repräsentative Wahlstatistik einbe-

zogen. Die für diese Wahlbezirke und Briefwahlbezirke vorgesehenen Wahlbenachrichtigungen enthalten einen entsprechenden Hinweis. 
 
Um Daten für die repräsentative Wahlstatistik über die Wahlbeteiligung zu erhalten, sind die Stimmzettel dieser ausgewählten Wahlbe-
zirke und Briefwahlbezirke mit Unterscheidungsmerkmalen versehen. Diese Merkmale ordnen die Wählerinnen und Wähler bestimmten 
Gruppen, getrennt nach Alter und Geschlecht, zu. 
 
Die Wahrung des Wahlgeheimnisses ist dabei sichergestellt. 

 
5. Die Wahlberechtigten können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind. Die 

Wählerinnen und Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen, 
da sie sich auf Verlangen auszuweisen haben. 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Das Wahlrecht kann auch bei Verlust der Wahlbenachrichtigung ausgeübt werden. 

 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum bereitgehalten werden. 
 
Die Wählerinnen und Wähler erhalten bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

 
a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Bewerberinnen und Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der 

Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und 
rechts von dem Namen aller Bewerberinnen und Bewerber einen Kreis für die Kennzeichnung, 
 

b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, und jeweils 
die Namen der ersten fünf Bewerberinnen und Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen 
Kreis für die Kennzeichnung. 

I 
Bekanntmachungen der  

Oberbürgermeisterin 
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Die Wählerinnen und Wähler geben ihre Erststimme in der Weise ab, 
 
dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
machen, für welche Bewerberin bzw. Bewerber sie gelten soll, und ihre Zweitstimme in der Weise, 
 
dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
machen, für welche Landesliste sie gelten soll. 
 
Der Stimmzettel muss von den Wählerinnen und Wählern in einer Wahlkabine des Wahlraumes gekennzeichnet werden. Anschließend 
falten die Wählerinnen und Wähler den Stimmzettel so zusammen, dass bei der Abgabe an der Urne von Umstehenden nicht erkannt 
werden kann, wie gewählt worden ist. 
 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

 
6. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung der jeweiligen Wahlergebnisse im 

Wahlraum sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
7. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können  
 

a) durch Stimmabgabe im Wahlraum in einem beliebigen Wahlbezirk des Wahlkreises 
 

oder 
 

b) durch Briefwahl  
 

an der Wahl teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl teilnehmen will, benötigt dazu einen Wahlschein und zugleich folgende Briefwahlunterlagen: 
 

− einen amtlichen Stimmzettel, 
− einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag, 
− einen amtlichen, mit der Anschrift des Kreiswahlleiters der Stadt Gelsenkirchen versehenen hellroten Wahlbriefumschlag und 
− ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen müssen beantragt werden. 
 
Die Rückseite der Wahlbenachrichtigung enthält einen entsprechenden Vordruck. Die Beantragung kann sowohl schriftlich als auch 
mündlich erfolgen. Die Schriftform gilt auch durch Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung als 
gewahrt. Darüber hinaus können die Briefwahlunterlagen auch online unter www.gelsenkirchen.de/bundestagswahl beantragt werden. 
Eine fernmündliche Antragstellung ist unzulässig. 
 
Der hellrote Wahlbrief ist mit dem darin befindlichen Stimmzettel (im verschlossenen weißen Stimmzettelumschlag) und dem unterschrie-
benen Wahlschein von den Wahlberechtigten so rechtzeitig an den Kreiswahlleiter der Stadt Gelsenkirchen zu übersenden, dass dieser 
dort spätestens am Wahltag (23. Februar 2025) bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch beim Wahlamt, Hans-Sachs-Haus, Ebert-
straße. 11, Zimmer 541, 45879 Gelsenkirchen, abgegeben oder in den Hausbriefkasten geworfen werden. 
 
Die Abgabe des Wahlbriefes im Wahlraum ist nicht möglich. 
 
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Wahlbriefe, die am Freitag (21. Februar 2025) vor dem Wahlsonntag nach 
der jeweils letzten Briefkastenleerung der Deutschen Post eingeworfen werden, unter Umständen der Stadt Gelsenkirchen nicht mehr 
rechtzeitig zugestellt werden können. 
 
Die verspätete Zustellung der Wahlbriefe führt zur Zurückweisung dieser Briefwahlstimmen. 
 
Im Bereich der Deutschen Post wird der Wahlbrief als Standardbrief ohne besondere Versendungsform unentgeltlich befördert und 
braucht deshalb nicht frankiert zu werden. 

 
8. Das Wahlrecht kann nur einmal und nur persönlich ausgeübt werden (§ 14 Abs. 4 Bundeswahlgesetz). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 Strafgesetzbuch). 

 
Gelsenkirchen, 20. Januar 2025 

Luidger W ol terhof f  
Stadtdirektor 

als Kreiswahlleiter 
 
 
Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Dienste) 
 
Bekanntmachung der Kommunalen Ausschreibungen und der vergebenen Aufträge 
 
Alle Öffentlichen Ausschreibungen, EU-weiten Ausschreibungen sowie die vergebenen Aufträge zu diesen Ausschreibungen werden (soweit 
vergaberechtlich vorgeschrieben) auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen unter "Rathaus, => Informationen, => Kommunale Ausschrei-
bungen" bekanntgemacht. Dort werden über eine Vergabeplattform die Vergabeunterlagen auch elektronisch und unentgeltlich zum Download 
zur Verfügung gestellt. 
 
Des Weiteren werden auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen unter "Rathaus, => Informationen, => Kommunale Ausschreibungen" beab-
sichtigte Beschränkte Ausschreibungen gem. § 20 VOB/A sowie vergebene Aufträge bei Freihändiger Vergabe und Beschränkter Ausschrei-
bung gem. § 20 VOB/A und § 30 UVgO (soweit vergaberechtlich vorgeschrieben) bekanntgemacht. 
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Link zu den Bekanntmachungen auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen: 
https://www.gelsenkirchen.de/de/Rathaus/Informationen/Kommunale_Ausschreibungen/ 
 
Darüber hinaus erfolgt die Veröffentlichung der Bekanntmachungen auch auf den Vergabeportalen vergabe.NRW und service.bund.de sowie 
bei EU-weiten Vergabeverfahren im Amtsblatt der EU. 
 
Link zum Vergabeportal vergabe.NRW und service.bund.de: 
https://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/company/welcome.do 
https://www.service.bund.de/Content/DE/Ausschreibungen/Suche/Formular.html?nn=4641514 
 
Gelsenkirchen, 14. Februar 2025 

I. A. Günther  
 
 
Referat 20 (Stadtkämmerei und Finanzen) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Firma wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Dudu Immobilien- und Bau GmbH 
zuletzt bekannte Anschrift: Gewerkenstr. 76, 45881 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 22.11.2024, Forderungskennzeichen 1000106271 
 
Der Bescheid kann beim Referat 20 - Stadtkämmerei und Finanzen -, Bochumer Str. 4, 45879 Gelsenkirchen, Zimmer 402, vom Berechtigten in 
Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 04. Februar 2025 

I. A. Brekau 
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Zlatko Batarelo 
zuletzt bekannte Anschrift: Kleiner Schloßweg 1, 69259 Wilhelmsfeld 
Bescheide vom 06.12.2024 und 16.12.2024 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 31. Januar 2025 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Marin Atanasov 
zuletzt bekannte Anschrift: Meraner Weg 4, 45881 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 02.01.2025 und 13.01.2025 
 
Marian Constantin Cernica 
zuletzt bekannte Anschrift: Ückendorfer Str. 22, 45886 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 07.01.2025  
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 03. Februar 2025 

I. A. W ens ing  
 

https://www.gelsenkirchen.de/de/Rathaus/Informationen/Kommunale_Ausschreibungen/
https://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/company/welcome.do
https://www.service.bund.de/Content/DE/Ausschreibungen/Suche/Formular.html?nn=4641514
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Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Personen wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Oktay Golgiyaz 
Zuletzt bekannte Anschrift: Bochumer Str. 137, 45886 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 14.01.2025 und 22.01.2025 
 
Mindra Stoika 
Zuletzt bekannte Anschrift: Kurt-Schumacher-Str. 118, 45881 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 08.01.2025 
 
Andreea Calin 
Zuletzt bekannte Anschrift: Arminiusstr. 22, 45892 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 02.01.2025 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 03. Februar 2025 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Ladislav Jiroch 
zuletzt bekannte Anschrift: Essener Str. 66, 45899 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 02.01.2025 und 13.01.2025 
 
Vasile Felix Ursaru 
zuletzt bekannte Anschrift: Munscheidstr. 9, 45886 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 02.01.2025 und 13.01.2025 
 
Kevin Dietmar Nagel 
Zuletzt bekannte Anschrift: Fischerstr. 74, 45899 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 03.01.2025 
 
Vasile Tuscu 
zuletzt bekannte Anschrift: Kronenstr. 22, 45889 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 02.01.2025 
 
Linda Hogenkamp 
zuletzt bekannte Anschrift: Marienfriedstr. 11, 45899 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 02.01.2025 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 05. Februar 2025 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Personen wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Songül Kalayci 
Zuletzt bekannte Anschrift: Lessingstr. 31, 45896 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 07.01.2025 
 
Asya Mehmedova 
Zuletzt bekannte Anschrift: Eppmannsweg 20, 45896 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 09.12.2024 und 07.01.2025 
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Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 05. Februar 2025 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Maria Irina Cirlig 
zuletzt bekannte Anschrift: Fürstinnenstr. 23, 45883 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 16.12.2024 und 06.01.2025 
 
Andreea Alexandra Ivan 
zuletzt bekannte Anschrift: Münchener Str. 43, 45881 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 13.01.2025 und 21.01.2025 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 05. Februar 2025 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 50 (Soziales) 
 
Öffentliche Zustellung 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Herr/Frau Name, Vorname 
zuletzt bekannte Anschrift: 
 
Bescheid vom 18.09.2024 - Aktenzeichen: 5.000.2.03.11.2.23660 
 
Der an o. g. Empfänger gerichtete Bescheid konnte nicht zugestellt werden. 
 
Ein Hinweis auf den Bescheid wurde zum Zwecke der Benachrichtigung des Empfängers im Dienstgebäude Rathaus Buer ausgehängt. 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat 50 - Soziales -, Vattmannstr. 18. 2 - 8, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 130, vom Berechtigten in 
Empfang genommen werden. 
 
Gelsenkirchen, 28. Januar 2025 

I. A. He i tze r  
 
 
Referat 51 (Kinder, Jugend und Familien) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
An nachstehend aufgeführte Person wurde folgende Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung erlassen: 
 
Name, Vorname:    Jovanovic, Ricardo 
zuletzt bekannte Anschrift:  Av. Des Peupliers, 91700 Fleury-Merogis, Frankreich 
Schreiben vom:    29.10.2024 
Aktenzeichen:    51.1.UV.40.2471 
 
Vorgenanntes Schreiben kann beim Referat Kinder, Jugend und Familien - Unterhaltsvorschusskasse -, Kurt-Schumacher-Str. 2,  
45881 Gelsenkirchen, Zimmer 103, während der Dienstzeiten in Empfang genommen werden. Es wird um vorherige telefonische Vereinbarung 
gebeten (0209/169 9460). 
 
Das Schreiben wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung löst Fristen aus, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Gelsenkirchen, 22. Januar 2025 

I. A. Ros igke i t  
 



78  Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2025 – Nr. 6/14. Februar 2025 

 
Referat 61 (Stadtplanung) 
 
Bebauungsplan Nr. 448 der Stadt Gelsenkirchen 
"Regionaler Grünzug im Bereich Ostpreußenstraße/Haidekamp" 
zwischen Ostpreußenstraße 194 c bis 194 e - Ostpreußenstraße 196 bis 218 - Haidekamp 127 bis 125 - Haidekamp 119 bis 123 
 
Inhaltliche Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 30.09.2024 bis 18.11.2024 in Form einer Online-Beteili-
gung mit zusätzlicher Offenlage im Rathaus Buer: 
 
1. Eintrag Beteiligungsformular vom 01.10.2024 

Es werden Anregungen zur Gestaltung der Vegetation im Plangebiet gegeben. 
 
2. Eintrag Beteiligungsformular vom 23.10.2024 

In der Stellungnahme wird das Unverständnis ausgedrückt, warum vor einigen Jahren die Rodung von gewachsenem Gehölzbestand und 
die teilweise bauliche Nutzung der Flächen im Umfeld des Plangebiets in Ordnung gewesen sei, nun aber vormals baulich nutzbare 
Flächen als Grünflächen gesichert werden sollen, obwohl Bauland dringend benötigt werde. 

 
3. Eintrag Beteiligungsformular vom 14.11.2024 

Es wird angeregt, die Waldfläche im Plangebiet als Erweiterungsfläche für die angrenzende Kita zur Umsetzung eines naturpädagogischen 
Outdoorkonzepts zu nutzen. 

 
4. Eintrag Beteiligungsformular vom 02.10.2024 

In der Stellungnahme wird die Auffassung vertreten, mit der Planung werde bis dato planungsrechtliche Nutzungsmöglichkeiten eines 
Grundstücks eingeschränkt und der damit einhergehende Wertverlust sei auszugleichen. 

 
Gelsenkirchen, 05. Februar 2025 

I. A. Hugot  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amprion GmbH 
 
ANKÜNDIGUNG VON BAUGRUND- 
UNTERSUCHUNGEN FÜR ANSTEHENDE MASSNAHMEN 
 
Ortsübliche Bekanntmachung im Bereich der Stadt Gelsenkirchen 
Netzverstärkung zentrales Ruhrgebiet 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
Amprion hat als zuständiger Übertragungsnetzbetreiber den gesetzlichen Auftrag, das Übertragungsnetz im Zuge der Energiewende um- und 
auszubauen. 
 
Für die Modernisierung unserer Energieinfrastruktur führt Amprion in der zweiten Jahreshälfte Seiltauschmaßnahmen zwischen den Umspann-
anlagen Emscherbruch, Hüllen und Eiberg durch. Bei einem Seiltausch werden bestehende Leiterseile entlang einer Stromtrasse durch neue 
Leiterseile ersetzt: Außerdem wird auf der bestehenden Leitung zwischen dem Punkt Wanne und dem Punkt Günnigfeld ein weiterer Stromkreis 
aufgelegt. 
 
Für die Vorbereitung der Maßnahmen sind an einigen Mastfundamenten Baugrunduntersuchungen durchzuführen, um detaillierte Kenntnisse 
über die Bodenverhältnisse zu erlangen. 
 
Die angekündigten Vorarbeiten dienen zur Erhebung essentieller Daten, die für die weitere Vorbereitung der Maßnahmen erforderlich sind. In 
diesem Zusammenhang sind die geotechnischen Untersuchungen an den ausgewählten Stellen nicht als konkrete Bauvorbereitung/-aus-
führung zu verstehen, sondern dienen der Aufklärung der generellen natürlichen Gegebenheiten (Topographie, Gewässer, Boden, Grund-
wasser etc.), die für die Vorbereitung und Detaillierung der Planung notwendig sind. 
 
Mit dieser ortsüblichen Bekanntmachung werden den von den Untersuchungen betroffenen Eigentümern und Nutzungsberechtigten die Vorar-
beiten nach § 44 Abs. 2 EnWG bekanntgemacht. 
 
Die Vorarbeiten erstrecken sich über einen Gesamtzeitraum von 
 

MÄRZ 2025 BIS MAI 2025 
 
Baugrunduntersuchungen 
 
Rammsondierungen/ Kleinrammbohrung: Rammsondierungen und Kleinrammbohrungen sind einfache Methoden zur Erkundung des Unter-
grundes. Bei der Sondierung wird zur Feststellung der Lagerungsdichte des Untergrundes eine rund 5 Zentimeter breite Sonde bis in Tiefen von 
etwa 6 bis 10 Metern in den Untergrund gebracht. Gegebenenfalls ist es erforderlich an den Untersuchungspunkten eine ebene Fläche (sog. 
Bohrplateau) unter Zuhilfenahme eines Baggers herzustellen. Bei der Bohrung werden Bodenproben mittels einer rund 8 Zentimeter breiten 
Sonde in Tiefen von etwa 6 bis 10 Metern entnommen, durch die u. a. der Bodenaufbau bestimmt werden kann. Als Geräte kommen Handge-
räte oder kleine Raupenfahrzeuge zum Einsatz. Diese benötigen eine Aufstellfläche von rund 1 mal 2,5 Metern. Nach Abschluss wird das Bohr-
loch wieder verschlossen. Unmittelbar nach Durchführung der Arbeiten steht die Fläche wieder uneingeschränkt zur Verfügung. In der Regel 
sind die Arbeiten - abhängig von den Witterungsbedingungen - innerhalb von einem halben Tag pro Mast abgeschlossen. 

Bekanntmachungen anderer Behörden und 

Körperschaften des öffentlichen Rechts II 
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Rotationskernbohrung: Die Rotationskernbohrung ist eine Methode zur Erkundung des Untergrundes und zur Entnahme von Bodenproben. 
Hierbei wird ein rund 15 Zentimeter breites Kernrohr durch hydraulischen Antrieb drehend und drückend bis in Tiefen von bis zu 30 Metern in 
den Untergrund getrieben. Als Geräte kommen in der Regel Raupenfahrzeuge zum Einsatz. Diese benötigen eine Aufstellfläche von rund 6 mal 
6 Metern. Gegebenenfalls ist es erforderlich an den Untersuchungspunkten eine ebene Fläche (sog. Bohrplateau) unter Zuhilfenahme eines 
Baggers herzustellen. Nach Abschluss der Arbeiten wird das Bohrloch fachgerecht wieder verfüllt. Unmittelbar nach Durchführung der Rota-
tionskernbohrung steht die Fläche wieder uneingeschränkt zur Verfügung. In der Regel sind die Arbeiten - abhängig von den Witterungsbe-
dingungen - innerhalb von ein bis drei Tagen pro Mast abgeschlossen. 
 
Kampfmittelerkundung: Vor Durchführung der zuvor genannten Maßnahmen wird der Untersuchungspunkt auf Kampfmittel erkundet. So wird 
sichergestellt, dass Kampfmittel keine Gefahr für die Erkundungsarbeiten darstellen. Die Kampfmittelerkundung erfolgt in den überwiegenden 
Fällen mittels Handgeräte von der Oberfläche aus. Im Falle eines Kampfmittelfundes werden die erforderlichen Bergungsarbeiten im Anschluss 
durchgeführt. Hierzu kann ggf. der Einsatz von Fahrzeugen erforderlich sein. Diese Arbeiten finden einige Tage vor den eigentlichen Erkun-
dungsmaßnahmen statt. In der Regel sind die Arbeiten - abhängig von den Witterungsbedingungen - innerhalb von einem halben Tag pro Mast 
abgeschlossen. 
 
Alle Arbeiten werden unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Bodenschutzbestimmungen vorgenommen. Gleichzeitig werden diese von 
einem Bodenkundler*in begleitet. 
 
Für die Durchführung der vorgenannten Untersuchungen kann es punktuell erforderlich sein, Rückschnitte von Bewuchs vorzunehmen. Rück-
schnittarbeiten werden von uns stets nur in dem unbedingt erforderlichen Umfang durchgeführt. 
 
Zum Erreichen der Untersuchungspunkte (in der Regel durch Erkundungstrupps und Raupenfahrzeuge) werden Zuwegungen zu diesen not-
wendig. Es werden hierzu überwiegend öffentliche Straßen befahren und nur auf möglichst kurzen Strecken land- und forstwirtschaftliche oder 
ggf. auch private Wege genutzt, die ggf. temporär ertüchtigt werden müssen. Die Anfahrt erfolgt entsprechend der Bodenbeschaffenheit. 
 
Mit den Arbeiten haben wir u. a. die Firma BUCHHOLZ+PARTNER, Am Oberen Anger 9 in 04435 Schkeuditz, Tel. 034207 - 98 99 0, E-Mail 
info@buchholz-und-partner.de beauftragt. Sie wurde von uns angewiesen, das Recht zum Betreten von Grundstücken äußerst schonend aus-
zuüben. Im Zuge der Arbeiten werden im Regelfall keine Schäden verursacht. Sollte es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden kommen, können 
diese beim o. g. Kontakt angezeigt werden. Wir werden diese sodann entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in § 44 Abs. 3 EnWG entschä-
digen. Mindestens 14 Tage vor Durchführung der Maßnahmen werden Eigentümer*innen und ggf. Nutzungsberechtigte über den genauen Ter-
min der Baugrunduntersuchung auf den betroffenen Flurstücken durch die beauftragte Bohrfirma noch einmal individuell informiert. 
 
Eine Inanspruchnahme der Flurstücke erfolgt nur im Rahmen der oben beschriebenen Vorarbeiten und auf Grundlage des § 44 EnWG. Gemäß 
Absatz 1 müssen Eigentümer*innen und sonstige Nutzungsberechtigte diese Arbeiten dulden, da sie zur Vorbereitung der Planung dienen und 
hiermit ordnungsgemäß angekündigt werden. 
 
Bei allen Vorarbeiten im Bereich der Trasse setzen wir höchste Standards für den Schutz von Mensch und Umwelt. Die Belange von Umwelt, 
Natur und Landschaft nehmen wir dabei sehr ernst und halten uns streng an die gesetzlichen Vorgaben. Wir versuchen zudem die temporäre 
Störung der Wohn- und Erholungsfunktionen während der Erkundungsphase durch vorausschauende Planung, Absprachen mit Behörden und 
Betroffenen sowie den Einsatz schonender Technologien so gering wie möglich zu halten. 
 
Die genannten Vorarbeiten stellen keinerlei Vorentscheidung für das geplante Vorhaben dar. Sie dienen lediglich der fachgerechten Erstellung 
der Antragsunterlagen. Wir werden das Vorhaben darüber hinaus frühzeitig und umfassend kommunikativ begleiten. 
 
Wir bedanken uns vorab bei allen betroffenen Eigentümer*innen und sonstigen Nutzungsberechtigten für Ihr Verständnis. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
 
Dr. Matthias Machinek 
Projektsprecher 
TELEFON: 01520 - 4672143 
E-MAIL: matthias.machinek@amprion.net 
 
LISTE DER FLURSTÜCKE IM BEREICH DER STADT GELSENKIRCHEN 
 
Flurstücke betroffen von Untersuchungen 
 
Gemarkung Buer 
 
Flur 68 
Flurstück: 138 
 
Gemarkung Bismarck 
 
Flur 4 
Flurstücke: 823; 850 
 
Flur 6 
Flurstück: 1047 
 
Flur 9 
Flurstücke: 102; 108; 143; 145 
 
Gemarkung Hüllen 
 
Flur 1 
Flurstücke: 347; 2212; 2213 
 
Flur 2 
Flurstück: 213 
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Flur 3 
Flurstücke: 80; 82; 154 
 
Gemarkung Ückendorf 
 
Flur 3 
Flurstücke: 23; 110; 268 
 
Flur 5 
Flurstücke: 169; 170 
 
Flur 6 
Flurstücke: 30; 31 
 
Flur 9 
Flurstücke: 36; 64 
 
Flur 23 
Flurstück: 475 
 
Flurstücke betroffen als Zuwegungen 
 
Gemarkung Buer 
 
Flur 68 
Flurstücke:104; 139 
 
Gemarkung Bismarck 
 
Flur 4 
Flurstück: 821 
 
Flur 6 
Flurstücke: 1039; 1041; 1042; 1046 
 
Flur 9 
Flurstücke: 3; 35; 72; 94; 98; 99; 101; 116; 148 
 
Gemarkung Hüllen 
 
Flur 1 
Flurstücke: 346; 893; 1746; 1747; 1748; 1749; 1750; 1751; 1752; 1753; 1754; 1755; 1756 
 
Flur 2 
Flurstücke: 132; 211; 212; 216 
 
Flur 3 
Flurstück: 63 
 
Gemarkung Ückendorf 
 
Flur 3 
Flurstücke: 201; 224; 231 
 
Flur 5 
Flurstücke: 159; 172; 174; 352 
 
Flur 7 
Flurstücke: 43; 89 
 
Flur 9 
Flurstücke: 95; 96; 98; 102 
 
Flur 23 
Flurstück: 474 
 
Dortmund, 06. Februar 2025 

I. A. Dr. Matthias Machinek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonstige  

Bekanntmachungen III 
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25jähriges Dienstjubiläum: 
1. März 2025: Dr. Susanne Boecker, Beschäftigte (Stabsstelle Arbeitssicherheit / Betriebsärzte), Kai Jedamzik, Beamter (Referat Personal und 
Organisation),  
 
Ruhestand: 
1. März 2025: Manfred Rogowski, Beamter (Referat Personal und Organisation), Michael Sommerla, Beamter (Referat Feuerwehr),  
 
Sterbefall: 
3. Februar 2025: Herbert Smolinski, Ruhestandsbeamter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herausgegeben von der Stadt Gelsenkirchen - 77. Jahrgang.  
Für die Herausgabe und Redaktion verantwortlich: Matthias Hapich, 
Referat 2 - Rat und Verwaltung - Das Amtsblatt kann in Einzelfällen 
kostenlos schriftlich beim Referat 2 - Rat und Verwaltung, Hans-
Sachs-Haus, 45875 Gelsenkirchen, angefordert werden. -  
 
Sie finden das Amtsblatt auch im Internet unter: 
www.gelsenkirchen.de/Amtsblatt  
 
Druck: gkd-el, Fax: 0209/169-8890, 45879 Gelsenkirchen. 

Personalnachrichten IV 
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